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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §71 Abs1 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Glaubhaft machen iSd § 71 Abs 1 Z 1 AVG bedeutet, das Ereignis als wahrscheinlich darzutun, wodurch zum Ausdruck

gelangen soll, dass es Sache des Antragstellers ist, das Vorliegen des Wiedereinsetzungsgrundes nicht nur zu

behaupten, sondern die Beh auch davon zu überzeugen, dass seine Behauptungen wahrscheinlich den Tatsachen

entsprechen.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7
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